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030347 UE Klausurenkurs aus Unternehmensrecht - 

zur Vorbereitung auf die FÜM II  

Information zur Lehrveranstaltung 

1. Ort und Zeit 

Vgl die Angaben im VVZ. 

 

2. Empfohlene Literatur 

U. Torggler, Gesellschaftsrecht AT und Personengesellschaften (2013); Nowotny/Fida, 

Kapitalgesellschaftsrecht, Umgründungsrecht, Übernahmerecht
3
 (2015) oder Rieder/Huemer, 

Gesellschaftsrecht
4
 (2016); Artmann/Rüffler, Gesellschaftsrecht (2017). Zum Einstieg evtl 

Ratka/Rauter/Völkl, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht II
3
 (2017); zum Üben 

Karollus/Huemer/Harrer, Casebook Handels- und Gesellschaftsrecht
5
 (2014) oder Harrer, 

Casebook Gesellschaftsrecht (2015). Weiters Kalss/Schauer/Winner, Allgemeines 

Unternehmensrecht2 (2014), oder Krejci, Unternehmensrecht5 (2013), Ratka/Rauter/Völkl, 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht I3 (2017),  Aicher/Schuhmacher, Wertpapierrecht, 

in Krejci, Unternehmensrecht5 (2013); Wiebe (Hrsg), Wettbewerbs- und 

Immaterialgüterrecht3 (2016). 

 

3. Beurteilung 

Die Endnote basiert auf mündlicher Mitarbeit (20%), sowie einer schriftlichen Klausur (80%). 

Maßgeblich ist stets der Gesamteindruck. Dies gilt insbesondere auch für die Punktevergabe 

bei den schriftlichen Leistungsfeststellungen. Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen ist 

die Verwendung einer gebundenen Gesetzesausgabe (Kodex Unternehmensrecht etc.) 

gestattet. Die Bewertung der mündlichen Mitarbeit wird laufend während der 

Lehrveranstaltung vorgenommen. 

Eine Abmeldung ist nur während der Anmeldefrist über U:SPACE möglich, spätere 

Abmeldungen führen zur negativen Beurteilung. Angemeldete Studierende, die in der ersten 

Einheit ohne Angabe eines wichtigen Grundes nicht erscheinen, werden ausnahmslos vom 

Lehrveranstaltungsleiter abgemeldet. 

In der ersten Einheit wird die Falllösung nach Anspruchsgrundlagen besprochen. Anhand von 

Klausuren sollen die Studenten in den weiteren Einheiten auf den unternehmensrechtlichen 

Teil der FÜM II vorbereitet werden. Die Klausuren werden in einer prüfungsähnlichen 

Situation geschrieben. Alle Klausuren werden anschließend besprochen. 

Pro Teilnehmer/In wird eine Klausur korrigiert. Im Falle einer negativen Klausur darf eine 

zweite Klausur abgegeben werden. Die Klausurnote errechnet sich sodann aus dem Mittel der 

beiden Arbeiten, welches mindestens 4,5 betragen muss. 

 

4. Anwesenheit 

Insgesamt ist einmaliges Fernbleiben gestattet. Darüber hinausgehendes Fernbleiben führt zur 

negativen Beurteilung der Lehrveranstaltung. Etwaiges Fernbleiben bzw der Grund hierfür 

müssen nicht gesondert mitgeteilt werden. 


